
Prof. Däubler: Ich wünsche mir, dass
„Gute Arbeit“ kein Schlagwort bleibt,
sondern in den Betrieben Realität wird.
Dazu gehört, dass man keine Angst ha-
ben muss um den Arbeitsplatz. Dazu
gehört aber auch, dass man mitent-
scheiden kann über alles, was die Ar-
beit betrifft. Das bedeutet zugleich
Meinungsfreiheit am Arbeitsplatz, das
bedeutet Verzicht auf überflüssige
Hierarchien und Autoritätsgehabe, wie
man es heute noch in vielen Betrieben
findet.

Redaktion: Eine letzte Frage: 2009 gilt
als das Superwahljahr in Deutschland.
Im Juni finden die Wahlen zum Europä-
ischen Parlament und im September die
Wahlen zum Deutschen Bundestag
statt. Welche Hoffnungen, aber auch Be-
fürchtungen verbinden Sie damit?
Prof. Däubler: Das Bild, das ich heute
von der „großen Politik“ habe, kommt
ganz gut in einem chinesischen Mär-
chen zum Ausdruck. In alter Zeit herr-
schte ein böser Drache über die Stadt,
und alle litten unter ihm. Man schickte
einen der besten Krieger aus, um ihn zu
bekämpfen, doch am nächsten Tag war
der Drache wieder da. Dies passierte
drei Mal. Weil man nicht glaubte, dass
der Drache immer der Stärkere war,
schickte man beim vierten Versuch
heimlich eine Delegation hinterher, die
den Kampf beobachtete. Und siehe da:
der Krieger gewann, der Drache war
tot. Aber sofort verwandelte sich der
Krieger seinerseits in einen Drachen.

Wer da regiert, ist also nicht so
schrecklich wichtig. Was wirklich zählt,
sind die Rahmenbedingungen, die den
„Oberen“ gesetzt werden. Wenn Sozi-
alabbau mit wirklicher Gegenwehr be-
antwortet wird, ist er auch für Wester-
welle und Co. nicht machbar. Wenn
sich die Öffentlichkeit über Hartz IV
empört, wird man auf Dauer seine Re-
geln ändern müssen. Wenn „die Ver-
hältnisse“ es gebieten, verstaatlichen
CDU und SPD die Banken. Früher wäre
man für eine solche Forderung als Ver-
fassungsfeind diffamiert worden. De-
mokratische Gesellschaften haben den
Vorzug, dass sich Gegenwehr leichter
organisieren lässt. Und wenn bei Wahl-
en Parteien gestärkt werden, die mehr
sozialen Fortschritt wollen, wird es
leichter sein, die Rahmenbedingungen
zu verschieben. Wenn ich mir die politi-
sche Landschaft der letzten Jahre anse-
he, kann man wieder optimistischer
werden.nn (MW)
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nachgefragt Arbeitsrecht

Prof. Dr. Udo R. Mayer
lehrt an der 
Universität Hamburg

Die „schwarze Serie“, die das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) zur frist-
losen Kündigung bei Mini-Ver-

stößen gegen das Eigentum des Arbeit-
gebers begründet hat, ist durch die
Berliner Instanzgerichte, zuletzt durch
ein Urteil des Landesarbeitsgerichts
Berlin Ende Februar 2009, raben-
schwarz fortgesetzt worden.

Zwei Pfandbons über 
48 und 82 Cent

Barbara E., Kassiererin bei Kaiser’s
Tengelmann in Berlin, wurde vorgewor-
fen, zwei Pfandbons im Wert von 1,30 €
ungerechtfertigterweise eingelöst zu
haben, und daraufhin fristlos gekün-
digt. Barbara E., 50 Jahre alt, arbeitete
seit 31 Jahren für den Supermarkt – bis

zur Wende bei der HO, dann beim
Nachfolger Tengelmann. Bei einem Per-
sonaleinkauf löste sie zwei Pfandbons
im Wert von 48 sowie 82 Cent für Leer-
gut ein. Der Vorwurf: Barbara E. soll
Pfandbons eingelöst haben, die ein
Kunde zuvor verloren haben musste.
Denn Mitarbeiterinnen müssen Leer-
gut, das sie von zu Hause mitbringen,
vor der Abgabe dem Filialverantwortli-
chen zeigen und sich den Pfandbon ab-
zeichnen lassen. Die von Frau E. vorge-
legten Bons waren aber nicht abge-
zeichnet gewesen.

Ihre Erklärungsversuche, wie die
Bons in ihren Besitz gekommen waren,
überzeugten weder das Arbeits- noch
das Landesarbeitsgericht Berlin. Sie
sehen den begründeten Verdacht, dass
Barbara E. durch das Einlösen der Bons
einen Betrug zulasten ihres Arbeitge-
bers beging, indem sie die Bons fälsch-
licherweise als Beleg für eigenes Leer-
gut ausgegeben hatte. Das Arbeitsge-
richt in seiner Begründung: „Betrug
kann selbst dann als Grund zur fristlo-
sen Entlassung ausreichen, wenn es
sich um einen einmaligen Vorfall und
um einen geringen Betrag handelt.“ Zu-
dem könne nicht nur eine erwiesene
Vertragsverletzung, sondern bereits



Fristlose Kündigung angemerkt

der schwerwiegende Verdacht als
Grund für eine fristlose Kündigung aus-
reichen. 

Barbara E. wiederum sieht sich als
Opfer ihres gewerkschaftlichen Enga-
gements, vor allem wegen einer Streik-
teilnahme Anfang 2007.

Unerbittliche Linie des BAG

Das Bundesarbeitsgericht verfolgt seit
Jahren eine unerbittliche Linie, wenn Ar-
beitnehmer wegen geringfügiger Delikte
fristlos gekündigt werden. Am Anfang
der Serie stand ein Stück Bienenstich,
das eine Bäckereiangestellte verzehrt
hatte, ohne es zu bezahlen. Strafrecht-
lich als „Diebstahl und Unterschlagung
geringwertiger Sachen“ (vgl. § 248a
StGB; früher: „Mundraub“) eher eine Ba-
gatelle, soll ein solches Verhalten das
Vertrauen des Arbeitgebers erschüttern:
die unzuverlässige Arbeitskraft könnte
das ja zur Gewohnheit werden lassen
und immer größere Stücke verkonsu-
mieren oder gar mit nach Hause neh-
men. Weitere Beispiele aus dieser Serie
sind die Mini-Fläschchen Alkoholika, die
eine Arbeitnehmerin nach Ablauf des
Verfallsdatums mitgenommen hatte (Ar-
gument des Arbeitgebers: Die hätte er ja

noch karitativen Zwecken zuführen kön-
nen) und schließlich der Lippenstift-Tes-
ter in der Tasche einer Drogeriemarkt-
Verkäuferin; hier sollte es sogar keine
Rolle spielen, dass der Arbeitgeber uner-
laubterweise die Taschen seines Perso-
nals kontrolliert hatte, ohne den Be-
triebsrat vorher eingeschaltet zu haben.

Verweigerte Gefolgschaft

Dieser Serie haben manche Instanzge-
richte die Gefolgschaft verweigert und
bei vergleichbaren Bagatelldelikten ei-
ne vorherige Abmahnung gefordert.
Hierzu gehört das
> Landesarbeitsgericht Köln für die

Entwendung von Briefumschlägen im
Wert von 15 Cent;

> Arbeitsgericht Reutlingen für die Ent-
wendung von zwei Joghurt-Bechern;

> Arbeitsgericht Hamburg für die Mit-
nahme einer Dose Fanta aus dem
Kühlschrank der Betriebskantine;

> Landesarbeitsgericht Düsseldorf für
die Wegnahme einer Wurst.

Relikt aus alten Zeiten

Die Verdachtskündigung ist in Deutsch-
land seit den Zeiten des Reichsgerichts

bekannt und vom Bundesarbeitsgericht
im Wesentlichen übernommen worden.
Die zentrale Argumentationslinie des
Bundesarbeitsgerichts ist das Vertrau-
en des Arbeitgebers. Anders als im
Strafrecht gilt im Arbeitsrecht nach
ständiger Rechtsprechung weder die
Beweispflicht noch eine Geringfügig-
keitsgrenze.

Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit

Der Kündigungsschutz in Deutschland
basiert auf dem Grundsatz, dass bei ei-
ner verhaltensbedingten Kündigung der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an-
zuwenden ist. Das bedeutet konkret,
dass jeweils die Schwere des Fehlver-
haltens eines Arbeitnehmers und seine
Auswirkungen auf die Arbeitsvertrags-

Wenn aus einer Mücke 

ein Elefant wird
Zur fristlosen Kündigung bei Bagatelldelikten

Während Banker zunächst Milliarden verzockt und sodann nach staatlicher Hilfe gerufen haben, verlieren

Arbeitnehmer bisweilen ihren Arbeitsplatz für Verfehlungen, die bei der Staatsanwaltschaft noch nicht

einmal ein müdes Lächeln hervorrufen. Prof. Dr. Udo R. Mayer befasst sich mit dem Fall einer Kassiere-

rin, der wegen des Vorwurfs, zwei Pfandbons in Höhe von 1,30 € ungerechtfertigterweise eingelöst zu

haben, fristlos gekündigt wurde.
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beziehungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer auszuleuchten sind. Be-
vor als Sanktion eine Kündigung ausge-
sprochen wird, ist immer zu prüfen, ob
nicht ein milderes Mittel ausreicht, um
das Fehlverhalten zu missbilligen und
den Arbeitnehmer vor Wiederholungen
zu warnen.

Diesem Zweck dient in der Regel ei-
ne Abmahnung. Mit der Novel-
lierung des Schuldrechts zum
01.01.2002 ist dieser Grund-
satz auch in § 314 Abs. 2 BGB
verankert worden. Dort ist im
Wesentlichen festgelegt, dass
grundsätzlich vor jeder verhal-
tensbedingten Auflösung ei-
nes Vertragsverhältnisses
zunächst eine Abmahnung er-
folgen muss, bevor ein end-
gültiger Schlussstrich gezogen
werden kann. Nur bei beson-
ders schweren Verfehlungen
kann darauf verzichtet werden
(vgl. § 323 Abs. 2 BGB).

Dies ist bei den so genann-
ten Mini-Verfehlungen der
springende Punkt. Allerdings
geht die Rechtsprechung bei
Vermögensdelikten in der
Sphäre des Arbeitgebers über-
haupt nicht auf die Schwere
der Verfehlung ein. Vielmehr
reicht die Tatsache der Verfeh-
lung allein aus, um dem Ar-
beit-geber einen unbehebba-
ren Vertrauensverlust zuzuge-
stehen.

Die Heraushebung von Ver-
mögensdelikten aus allen mög-
lichen Facetten menschlichen
Fehlverhaltens widerspricht
fundamental dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz, wonach
dem Betroffenen bei geringfü-
gigen Vergehen die Chance
eingeräumt werden soll, künftig sein
Verhalten zu ändern und die Beziehun-
gen zu seinem Vertragspartner stö-
rungsfrei zu gestalten.

Hinzu kommt: Waren die Vertragsbe-
ziehungen bisher störungsfrei – im vor-
liegenden Fall waren es 31 Jahre –,
dann erhöhen sich in der Regel die An-
forderungen an das gewählte Sankti-
onsmittel.

Bei einer Kündigung wegen geringfü-
giger Vermögensverletzungen ist aber
jegliches Augenmaß verloren gegan-
gen. „Vertrauen“ wird wie ein Popanz
aufgebaut, als stünde das „Vertrauen“
oberhalb der Rechtsordnung, sozusa-
gen auf einem Podest, von dem aus der

Arbeitgeber selbstherrlich den Daumen
über seine untreuen Arbeitnehmer sen-
ken kann.

Englische Justiz im 18. Jahrhundert

Die Schärfe des Bundesarbeitsgerichts
bei geringfügigen Fehltritten der Arbeit-
nehmer erinnert an das Verhalten der

Justiz im England des 18. Jahrhunderts,
als durch eine ähnlich inquisitorische
Rechtsprechung ein ganzer Kontinent
personell aufgestockt wurde: Australi-
en verdankt einen großen Teil seiner
frühen weißen Bevölkerung einer Justiz
in England, die es bei Hausangestellten
bereits ausreichen ließ, wenn sich ein
Taschentuch ihrer Herrschaften ohne
befriedigende Erklärung in ihrem Besitz
befand, um sie nach Australien zu ver-
bannen. Ob Taschentücher, entwende-
tes Brot oder Äpfel: Solche Vergehen
wurden häufig zum Anlass für eine billi-
ge „Entsorgung“ von Haushaltsgehilfen
genommen, die man sowieso loswer-
den wollte. Selbst wenn die Maßnahme

deutlich drastischer war als eine Kündi-
gung im 21. Jahrhundert, der Grundge-
danke lässt sich vergleichen: Auch die
Justiz im England des 18. Jahrhunderts
rechtfertigte ihre drakonischen Strafen
damit, dass das Vertrauen der Dienst-
herrschaft verletzt sei und man nie wis-
se, zu welch schlimmeren Taten sich
die Missetäter noch aufschwingen wür-

den.
Heute fehlt wohl jedem jeg-

liches Verständnis für die un-
erbittliche Verfolgung von
„petty crime“ mit derart dra-
konischen Sanktionen. Im
Deutschland des 21. Jahrhun-
derts wird auf niedrigerem Ni-
veau das Gleiche praktiziert,
begegnet nun aber glückli-
cherweise großer medialer
Kritik. Zu krass erscheint im
Kontrast die Großmütigkeit,
mit der man dem Fehlverhal-
ten von Bankern begegnet, bei
dem es nicht um Cents geht,
sondern um Milliarden.

Rechtsprechung muss 
überdacht werden

Ob der Fall je das Bundesar-
beitsgericht erreicht, ist unge-
wiss. Die Revision wurde nicht
zugelassen, was über eine Re-
visionsbeschwerde mit sehr
hohen Hürden korrigiert wer-
den könnte. Welches Gericht
auch immer diesen Fall noch
einmal zu fassen bekommen
wird: Die Grundsätze, wie mit
einem (angeblichen oder
tatsächlichen) Fehlverhalten
der Arbeitnehmer umgegan-
gen werden soll, müssen drin-
gend vereinheitlicht werden.
Aus rechtsstaatlichen Grün-

den kann es nicht angehen, dass dem
„Vertrauen“ des Arbeitgebers bei Ver-
mögensdelikten eine fast absolute Son-
derstellung eingeräumt wird, die eine
weitere Überprüfung der Schwere des
Fehlverhaltens oder der Auswirkungen
auf die Betroffenen ausschließt. Der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt
vielmehr universell.nn

Hinweis der Redaktion

Ende März 2009 hat Barbara E.
Verfassungsbeschwerde beim Bun-
desverfassungsgericht in Karlsruhe
eingereicht.

„Die Grundsätze, wie mit einem
(angeblichen oder tatsächlichen) 
Fehlverhalten der Arbeitnehmer

umgegangen werden soll, müssen
dringend vereinheitlicht werden.“
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